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Diese Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte unserer Pedelecvollschutz-Versicherung bietet Ihnen einen ersten Überblick 
(keine vollständige Darstellung). 
Umfassende Informationen zu dem Produkt – sogenannte Vertragsbestimmungen – sind in den Versicherungsunterlagen 
(Vertragserklärungen [Angebot/Antrag], Versicherungsschein, zusätzliche Vereinbarungen, Verbraucherinformationen und 
Versicherungsbedingungen) enthalten. 
Beachten Sie bitte, dass dieser Überblick weder eine Beratung durch Ihre/n Ansprechpartner/in vor Ort noch ein Lesen 
der Vertragsbestimmungen ersetzt. 

 

Um welche Art der Versicherung handelt es sich? 
Pedelecvollschutz-Versicherung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was ist nicht versichert? 

✘ Vorsätzliche Schadenherbeiführung des 
Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten 

✘ Veränderungen der versicherten Sache 
durch nachträgliche Um- und 
Aufrüstungen (z. B. nicht fachgerechte 
Ein- oder Ausbauten sowie 
unsachgemäße Reparaturen) 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

!   Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Innere 
Unruhen und dergleichen 

!   Kernenergie, nukleare Strahlung oder 
radioaktive Substanzen 

!   Verlieren, Stehen- und Liegenlassen 

!   Bekannte Mängel 

!   Einsatz einer reparaturbedürftigen Sache 

!   Kosmetische Schäden, die nicht die 
Funktion des Gerätes beeinflussen 
(Kratzer, Dellen, Beulen, Lackierungen, 
dekorative Ausstattungen usw.) 

 

ConnectCare Comfort 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 

Versicherer: Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland 
Hauptsitz: Dublin (Irland), Companies Registry Office: Registernummer 13460 

Sitz der Niederlassung: Frankfurt am Main (Registernr. HRB 88353) 

Produkt: Pedelecvollschutz-
Versicherung 

Was ist versichert? 

✔ Versichert ist das im 
Versicherungsausweis mit Marke, 
Modell und Seriennummer bezeichnete 
Pedelec, S-Pedelec oder E-Bike, sowie 
Teile, die zur Funktion des Fahrrades 
gehören und fest mit diesem verbunden 
sind. 

✔ Wir leisten z. B. Entschädigung, wenn 
die versicherte Sache aufgrund einer der 
folgenden von außen einwirkenden 
Ursachen ihre Funktionsfähigkeit verliert 
oder diese erheblich beeinträchtigt wird: 
- Bedienungsfehler 
- Eindringen von Feuchtigkeit 
- Überstrom, Überspannung 
- Fall, Sturz, Unfall; 
- für Abnutzung und Verschleiß der 

Original-Akkus, sofern diese weniger 
als 50 % der ursprünglichen 
Kapazität speichern können; 

✔ Wir leisten, wenn die versicherte Sache 
durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder 
Raub abhandenkommt. 

✔ Wir leisten, zusätzliche Kosten auf erstes 
Risiko z. B. für Pannenhilfe, einmalige 
Heimfahrt, Leihgerät, wenn die 
versicherte Sache durch ein versichertes 
Ereignis beschädigt oder zerstört wurde. 

✔ Die Entschädigungsleistung z. B. im 
Totalschadenfall erfolgt in Form von 
Naturalersatz 

✔ Die Versicherungssumme entspricht 
dem Neuwert der versicherten Sache, 
maximal dem Kaufpreis (inkl. MwSt). 
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Wann und wie zahle ich? 

Die Prämie ist jährlich zu zahlen.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Wo bin ich versichert? 

Es besteht Versicherungsschutz innerhalb Europas (geographisch). Ausgenommen vom 
Versicherungsschutz sind jedoch alle Länder/Gebiete die vom Auswärtigen Amt zum Schadenzeitpunkt 
als „Kriegs-, Bürgerkriegs-, Krisen oder Katastrophengebiete“ benannt sind/werden. 

Welche Verpflichtungen habe ich? 

• Ihre Angaben sind wahrheitsgemäß und vollständig zu machen. 

• Versicherungsprämien sind rechtzeitig und vollständig zu zahlen. 

• Informieren Sie uns, wenn sich eine Änderung Ihrer ursprünglichen Angaben oder später 
während der Laufzeit des Vertrages ergeben. 

 

Im Schadenfall 

• Zeigen Sie uns jeden Schadenfall schnellstmöglich an. 

• Halten Sie den Schaden so gering wie möglich, ohne Ihre eigene Sicherheit zu 
gefährden. 

• Folgen Sie unseren Weisungen zur Aufklärung des Schadenereignisses. 

• Schildern Sie den Schaden wahrheitsgemäß und vollständig. 

 

Unvollständige oder unrichtige Angaben können sich nachteilig auf den Versicherungsschutz 
auswirken. 

Wann beginnt und endet die Deckung? 

Der Vertrag ist für die von Ihnen angegebene Zeit abgeschlossen. Bei einer Vertragslaufzeit von 

mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn er nicht von Ihnen 
oder uns gekündigt wird.  

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Die Kündigung kann von Ihnen oder von uns zum Ablauf des Vertrages erfolgen. Die Kündigung 

muss Ihnen bzw. uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres in Textform  

(z. B. per Brief oder E-Mail) zugegangen sein. 



217630192 2109 Seite 1 von 8 

Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für ConnectCare Comfort 
(AVB ConnectCare Comfort 2020) 
 
 

Fassung 09.2021 

 

Der Versicherungsnehmer ist unser Vertragspartner. 

Wir als Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarten 
Leistungen. 

 

Inhaltsverzeichnis 

Beitrittserklärung zum Gruppenversicherungsvertrag  

Der Versicherungsumfang 

1. Welche Sachen sind versichert? 

2. Welche Gefahren und Schäden sind versichert? 

3. Welchen Geltungsbereich hat der Versicherungsschutz? 

4. Was ist der Versicherungswert und wie wird die Versiche-
rungssumme gebildet? 

5. Welche Kosten ersetzen wir im Leistungsfall? 

6. Welche Ausschlüsse sind zu beachten? 

 

Der Leistungsfall 

7. Welche Leistungen erbringen wir im Schadenfall? 

8. Was haben Sie bei einer Gefahrerhöhung zu beachten? 

9. Welche Obliegenheiten haben Sie vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles zu beachten? 

10. Welche Obliegenheiten haben Sie bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalles zu beachten? 

11. Welche Rechtsfolgen entstehen Ihnen bei Verletzung von 
Obliegenheiten? 

12. Wie ist die Erbringung der Versicherungsleistung geregelt? 

13. Wie ist der Übergang von Ersatzansprüchen geregelt? 

 

Die Versicherungsdauer 

14. Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 

15. Wie sind Dauer und Ende des Vertrages geregelt? 

16. Was geschieht bei Wegfall des versicherten Interesses? 

17. Welche Kündigungsmöglichkeiten haben Sie oder wir nach 
einem Versicherungsfall? 

 

Weitere Bestimmungen 

18. Wie ist die Versicherungsperiode bei der Prämienzahlung 
definiert? 

19. Wann liegt eine Mehrfachversicherung vor? 

20. Was ist bei einem Wohnungswechsel zu beachten? 

21. Was müssen Sie bei Anzeigen, Willenserklärungen und 
Anschriften- und Namensänderungen beachten? 

22. Was geschieht bei der Wiederherbeischaffung versicherter 
Sachen? 

23. Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten haben Sie? 

24. Wie gelten Kenntnis und Verhalten Ihrer Repräsentanten? 

25. Welche Verjährungsfristen sind zu beachten? 

26. Welches Recht ist anzuwenden? 

27. Welches Gericht ist für Klagen zuständig? 

28. Was ist hinsichtlich Wirtschafts- und Handelssanktionen 
zu beachten? 
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Beitrittserklärung zum Gruppenversicherungsvertrag 
zwischen 

Riese & Müller (Versicherungsnehmer) 

und  

Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland 
(Versicherer) 

Durch den Kauf des Versicherungspaketes ConnectCare Comfort 
treten Sie mit Wirkung der Servicebuchung der versicherten Sache 
dem Gruppenversicherungsvertrag bei.  

In Abänderung zu den Vorschriften des Versicherungsvertrags-
gesetzes steht Ihnen als versicherter Person im Schadenfall die 
Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag direkt 
gegenüber dem Versicherer zu. Der Anspruch kann im Falle eines 
eingetretenen Versicherungsfalls auch bei Riese & Müller ange-
meldet werden. 

Ihren Austritt aus dem Gruppenversicherungsvertrag können Sie 
jeweils zum Ablauf eines Versicherungsjahres in Textform gegen-
über Riese & Müller mit einer Frist von 3 Monaten erklären. 

Riese & Müller kann Ihren Beitritt zum Gruppenversicherungs-
vertrag mit einer Frist von 3 Monaten zum Ablauf eines Ver-
sicherungsjahres in Textform kündigen. 

Im Leistungsfall steht Ihnen ebenfalls das Recht zu, den Austritt 
aus dem Gruppenversicherungsvertrag zu erklären, sofern eine 
Leistung erbracht wurde. Dieses Recht müssen Sie innerhalb eines 
Monats nach erfolgter Leistungserbringung wahrnehmen. Der 
Austritt kann sofort oder zum Ablauf des Versicherungsjahres 
erfolgen.  

Bei Wegfall des versicherten Interesses, z. B. durch Verkauf der 
versicherten Sache, erlischt Ihre Mitgliedschaft im Gruppen-
versicherungsvertrag zu dem Zeitpunkt, in dem Sie Riese & Müller 
über den Wegfall des Risikos informieren. 

Der Versicherungsschutz beinhaltet eine Werkstattbindung. 
Im Kaskoschadenfall wird die Reparatur nur von einer von 
Riese & Müller benannten und im „Mein Bike“ Kunden-
portal hinterlegten Vertragswerkstatt durchgeführt. 

 

Der Versicherungsumfang 
1. Welche Sachen sind versichert? 

Versichert sind die im Versicherungsschein näher bezeichneten 
ausschließlich privat genutzten fahrbaren Geräte wie z. B. 
Pedelecs oder S-Pedelecs, bis zu einer zugelassenen Höchst-
geschwindigkeit von 45 km/h, einschließlich Akku sowie fest mit 
den vorgenannten Fahrzeugen verbundenes Zubehör, welches im 
Lieferumfang enthalten war. 

Nachträglich erworbenes Zubehör ist bis zu 1.000 EUR auf erstes 
Risiko mitversichert.  

Unter Zubehör sind alle Gegenstände zu verstehen, die, ohne 
Bestandteil der versicherten Sache zu sein, dieser zu dienen 
bestimmt sind, für ihre bestimmungsgemäße Verwendung aber 
nicht erforderlich sind, wie zum Beispiel ein Fahrradschloss oder 
eine Fahrradtasche. Nicht als Zubehör gilt der Fahrradhelm oder ein 
Radanhänger. 

2. Welche Gefahren und Schäden sind versichert? 

2.1 Wir tragen mit Ausnahme der in Ziffer 6. genannten 
Gefahren alle Gefahren, denen die versicherten Sachen während 
der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind, sofern im Versiche-
rungsausweis nichts anderes vereinbart ist. 

2.2 Versicherungsschutz besteht gegen Abhandenkommen 
durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub, Zerstörung oder 
Beschädigung versicherter Sachen als Folge einer versicherten 
Gefahr. 

2.3 Die Versicherung erstreckt sich insbesondere auf 
Schäden durch 

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter; 

b) Vandalismus; 

c) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 

d) Kurzschluss, Überstrom, Überspannung oder Tiefenentladung; 

e) Fall, Sturz oder Unfall; 

f) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 

g) Sturm, Frost, Eisgang, Erdbeben oder Überschwemmung; 

h) Schäden während des Transportes, z. B. Transportmittelunfall. 

2.4 Zusätzlich versichert sind Beschädigungen durch Ver-
schleiß, wenn das Fahrzeug (inkl. Akkumulator und Motor) zum 
Schadenzeitpunkt nicht älter als drei Jahre ab Neukaufdatum ist. 
Dies gilt auch für Reifen und Bremsen. 

Die Kosten für den Austausch des Akkus infolge von Verschleiß 
sind nur dann erstattungsfähig, wenn die vom Hersteller an-
gegebene technische Leistungskapazität dauerhaft um 50 % 
unterschritten wird. 

3. Welchen Geltungsbereich hat der Versicherungs-
schutz? 

Der Versicherungsschutz gilt innerhalb Europas (geographisch). 
Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind jedoch alle Länder/ 
Gebiete, die vom Auswärtigen Amt zum Schadenzeitpunkt als 
„Kriegs-, Bürgerkriegs-, Krisen- oder Katastrophengebiete“ be-
nannt sind/werden.  

4. Was ist der Versicherungswert und wie wird die 
Versicherungssumme gebildet? 

Versicherungswert ist der Neuwert der versicherten Sache, 
maximal der Kaufpreis. 

5. Welche Kosten ersetzen wir im Leistungsfall? 

5.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie bei 
Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur 
Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten 
durften oder die er auf Weisung des Versicherers macht. Der 
Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für ver-
sicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je versicherter Sache, dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstan-
den sind. 

b) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse 
zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im 
öffentlichen Interesse erbracht werden. 

c) Wir werden den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag 
auf Ihre Anforderung vorschießen. 

5.2 Kosten für die Wiederherstellung von Daten 

Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des 
Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der versicherten 
Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Veränderung oder 
die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach 
versicherten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf 
dem diese Daten gespeichert waren. 

Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für ver-
sicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungs-
summe je versicherter Sache. 

5.3 Zusätzliche Kosten auf erstes Risiko 

5.3.1 Die nachfolgend genannten Kosten werden je Schaden-
fall, auch wenn dieser im Rahmen der Herstellergarantie von 
Riese & Müller ersetzt wird, zusätzlich erstattet, ohne dass sich die 
Versicherungssumme durch die Entschädigung vermindert: 

– Kosten für eine einmalige Heimfahrt oder die Fahrt zum Zielort 
(kürzere Distanz ist entscheidend) mit einem Transportmittel 
eigener Wahl, die Sie infolge eines versicherten Schadens 
aufwenden müssen bis 500 EUR  

– Kosten der Pannenhilfe, um die versicherte Sache wieder fahr-
bereit zu machen bis 300 EUR 
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– Verpflegung in einer Gaststätte, während der Reparatur/durch 
die Pannenhilfe oder Wartezeit auf den Abschleppservice bis 
30 EUR 

– Kosten für den Rücktransport oder den Transport zur Werk-
statt der versicherten Sache, sofern eine Reparatur vor Ort 
nicht möglich ist, bis 500 EUR 

– Mobilitätbudget/Kosten für ein Leihgerät oder sonstige 
Mobilität mit öffentlichem Personennahverkehr für die Dauer 
von maximal 7 Tagen und insgesamt maximal 150 EUR  

– Übernachtungskosten für maximal 4 Nächte und 85 EUR pro 
Nacht für die Dauer der Reparatur, sofern der Schaden im 
Ausland oder mindestens 150 km vom Wohnsitz eingetreten 
ist  

5.3.2 Sofern nichts anderes vereinbart, sind über die Wieder-
herstellungskosten hinaus die nachfolgend genannten Kosten bis 
jeweils 5.000 EUR auf erstes Risiko versichert:  

a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten 

 Dies sind Kosten, die Sie infolge eines dem Grunde nach ver-
sicherten Schadens aufwenden müssen, um versicherte und 
nicht versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich an 
der Schadenstätte befinden 

 – aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren; 

 – zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Abfall-
entsorgungsanlage zu transportieren und dort zu beseitigen. 

 Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontamination 
von Gewässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträch-
tigungen des Grundwassers oder der Natur sowie von Emis-
sionen in der Luft. 

 Nicht versichert sind ferner ihre Aufwendungen aufgrund der 
Einliefererhaftung. 

 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit Sie aus einem 
anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen können. 

b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 

 Dies sind Kosten, die Sie infolge einer Kontamination durch 
einen dem Grunde nach versicherten Schaden aufgrund 
behördlicher Anordnungen aufwenden müssen, um 

 – Erdreich der Schadenstätte zu untersuchen und nötigenfalls 
zu dekontaminieren oder auszutauschen; 

 – den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene 
geeignete Abfallentsorgungsanlage zu transportieren und 
dort abzulagern; 

 – insoweit den Zustand der Schadenstätte vor Eintritt des 
Schadens wiederherzustellen. 

 Die Aufwendungen sind nur versichert, sofern die behörd-
lichen Anordnungen 

 – aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, 
die vor Eintritt des Schadens erlassen wurden; 

 – Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses 
Schadens entstanden ist; 

 – innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Schadens 
ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf 
Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kennt-
niserhalt gemeldet wurden. 

 Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kontamina-
tion des Erdreiches erhöht, so sind nur die Aufwendungen 
versichert, die den für eine Beseitigung der bestehenden 
Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar 
ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den 
Schaden aufgewendet worden wäre. 

 Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch 
Sachverständige festgestellt. 

 Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen 
oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen für Sie, einschließlich 
der Einliefererhaftung, sind nicht versichert. 

 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit Sie aus einem 
anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen können. 

c) Bewegungs- und Schutzkosten 

 Dies sind Kosten, die Sie infolge eines dem Grunde nach ver-
sicherten Schadens aufwenden müssen, wenn zum Zwecke 
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicher-
ten Sache andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt 
werden müssen, insbesondere Aufwendungen für De- und 
Remontage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von 
Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen. 

d) Luftfrachtkosten 

 Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die Sie infolge eines dem 
Grunde nach versicherten Schadens zum Zwecke der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache 
aufwenden. 

6. Welche Ausschlüsse sind zu beachten? 

6.1 Nicht versichert sind 

a) Erstkonstruktionen, Prototypen, Sonderanfertigungen, Null-
serien, sowie Eigenbauten, Dirt-Bikes; 

b) Handelsware und zu Service-, Reparatur-, Wartungszwecken 
o. ä. überlassene fremde Sachen; 

c) Sachen, für die Sie keine Gefahr tragen, z. B. durch Haftungs-
freistellung bei gemieteten Sachen; 

d) Wechseldatenträger, Smartphones; 

e) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeits-
mittel; 

f) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten 
Sache erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden 
müssen; 

g) gewerbsmäßig genutzte Geräte (Vermietung, Verleih) sowie 
solche, die zur Berufsausübung genutzt werden, wie z. B. 
Kurierdienstfahrten, Lieferdienste etc.. 

6.2 Ausgeschlossen sind Schäden 

6.2.1 durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereignisse 
und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der 
feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem 
Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser 
Gefahren ergeben; 

6.2.2 durch Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroris-
tischen oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der 
Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen 
bürgerlichen Unruhen; 

6.2.3  durch Beschlagnahme, Entziehung oder sonstigen Ein-
griffen hoher Hand; 

6.2.4 durch Verwendung von chemischen, biologischen, 
biochemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen als 
Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung; 

6.2.5 durch Kernenergie oder sonstiger ionisierender 
Strahlung; 

6.2.6 durch Vorsatz von Ihnen oder Ihrer Repräsentanten; 

6.2.7 infolge von Manipulationen am Antriebssystem oder 
durch nicht fachgerechte Ein- und Umbauten, sowie unsach-
gemäße Reparaturen;  

6.2.8 durch natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der 
versicherten Sachen; 

6.2.9 die nicht die Gebrauchs- oder Funktionsfähigkeit des 
Gerätes beeinträchtigen (z. B. Kratzer, Schrammen, Lack- oder 
ähnliche Schönheitsschäden); 

6.2.10  die bei Beteiligung an sportlichen Veranstaltungen, bei 
denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, 
entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten; 
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6.2.11 für die ein Dritter als Hersteller, Verkäufer oder aus 
Reparaturauftrag vertraglich einzutreten hat; 

6.2.12 aus Ereignissen, welche bereits vor oder bei Vertrags-
beginn eingetreten oder vorhersehbar waren. 

 

Der Leistungsfall 

7. Welche Leistungen erbringen wir im Schadenfall? 

Wir leisten Entschädigung sowohl für Beschädigung als auch bei 
Diebstahl ausschließlich durch Naturalersatz, der auch die Kosten 
für den Geräteversand in Deutschland beinhaltet. 

7.1 Entschädigung bei Totalschaden/Diebstahl 

Ist die Sache abhandengekommen oder eine Reparatur der be-
schädigten Sache technisch unmöglich, erhalten Sie mindestens ein 
gleichwertiges Ersatzgerät von Riese & Müller. Als gleichwertig gilt 
ein Ersatzgerät, wenn es hinsichtlich Typ, Alter, optischen und 
technischen Zustands mit der versicherten Sache vergleichbar ist. 

Kann Riese & Müller Ihnen kein gleichwertiges Ersatzgerät 
beschaffen, haben Sie Anspruch auf den Neuwert begrenzt auf 
den Kaufpreis des beschädigten Fahrrads. 

7.2 Entschädigung bei Teilschaden/Beschädigung 

Der Versicherer erstattet die notwendigen Reparaturkosten 
(Material, Ersatzteile und Arbeitslohn), die die Verkehrs- und 
Funktionstüchtigkeit wiederherstellen. 

Diese Regelung findet auch Anwendung, sofern die versicherte 
Sache nach einem Diebstahl im beschädigten Zustand wieder 
aufgefunden wird.  

Überschreiten die erforderlichen Reparaturkosten den Neuwert, 
haben Sie keinen Anspruch auf Reparatur. Ersetzt wird in diesen 
Fällen der Wert, wie im Totalschadenfall/Diebstahl. 

Bei ersatzpflichtigen Schäden an Akkus wird ab dem zweiten 
Betriebsjahr pro weiteres Betriebsjahr ein Abzug neu für alt von 
10 % vorgenommen. 

Aufwendungen zur Wiederherstellung sind auch  

a) De- und Remontagekosten; 

b) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Expressfrachten;  

c) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssystems, welches 
für die Grundfunktion der versicherten Sache notwendig ist. 

Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wert-
verbesserung wird vorgenommen an 

– Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeits-
mitteln, sowie sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer 
der versicherten Sache erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen, soweit diese Teile zur Wiederher-
stellung der versicherten Sache zerstört oder beschädigt 
werden; 

– Kabeln, Ketten, Riemen und Bereifungen, Verbrennungs-
motoren, Akkumulatoren 

7.3 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

a) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, die 
auch unabhängig von dem Versicherungsfall notwendig 
gewesen wären; 

b) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die 
über die Wiederherstellung hinausgehen. 

 Wird eine Konstruktionseinheit, z. B. ein Motor, ausgewechselt, 
obgleich sie neben beschädigten Teilen mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit auch unbeschädigte umfasst, so wird die 
Entschädigung hierfür angemessen gekürzt; dies gilt jedoch 
nicht, wenn die Kosten, die für eine Reparatur der be-
schädigten Teile notwendig gewesen wären, die Kosten für 
die Auswechselung der Konstruktionseinheit übersteigen 
würden. 

 Werden beschädigte Teile erneuert, obgleich eine Reparatur 
ohne Gefährdung der Betriebssicherheit möglich ist, so ersetzt 
der Versicherer die Kosten, die für eine Reparatur der be-

schädigten Teile notwendig gewesen wären, jedoch nicht 
mehr als die für die Erneuerung aufgewendeten Kosten; 

c) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie; 

d) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederher-
stellung; 

e) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung er-
forderlich sind, aber nicht an der versicherten Sache selbst 
ausgeführt werden; 

f) Vermögensschäden. 

7.4 Grenze der Entschädigung 

Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache ent-
fallende Teil der Versicherungssumme. 

8. Was haben Sie bei einer Gefahrerhöhung zu 
beachten? 

8.1 Was ist eine Gefahrerhöhung? 

Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe Ihrer Vertrags-
erklärung die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert 
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Ver-
größerung des Schadens oder unsere ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme wahrscheinlicher wird.  

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber 
nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand 
ändert, nach dem wir vor Vertragsschluss gefragt haben. 

Eine Gefahrerhöhung nach Satz 1 liegt nicht vor, wenn sich die 
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als 
mitversichert gelten soll.  

Weiterhin liegt eine Gefahrerhöhung nach Satz 1 nicht vor, wenn 
sie in unserem Interesse lag oder durch ein Ereignis veranlasst 
wurde, für das wir eintrittspflichtig sind, oder sie einem Gebot der 
Menschlichkeit entsprach. 

8.2 Ihre Pflichten als versicherte Person 

8.2.1 Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie ohne 
unsere vorherige Zustimmung keine Gefahrerhöhung vornehmen 
oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

8.2.2 Erkennen Sie nachträglich, dass Sie ohne unsere vor-
herige Zustimmung eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder 
gestattet haben, so müssen Sie uns diese unverzüglich anzeigen. 

8.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertrags-
erklärung unabhängig von Ihrem Willen eintritt, müssen Sie 
unverzüglich anzeigen, nachdem Sie von ihr Kenntnis erlangt 
haben. 

8.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch uns 

8.3.1 Kündigungsrecht 

Verletzen Sie Ihre Verpflichtung nach Ziff. 8.2.1, können wir den 
Vertrag fristlos kündigen, wenn Sie Ihre Verpflichtung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt haben. Das Nichtvorliegen von Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, können wir 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

Wird uns eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Ziff. 8.2.2 und 
8.2.3 bekannt, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 

8.3.2 Vertragsänderung 

Statt der Kündigung können wir ab dem Zeitpunkt der Gefahrer-
höhung einen unseren Geschäftsgrundsätzen entsprechenden, 
erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen. 

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 
10 % oder schließen wir die Absicherung der erhöhten Gefahr 
aus, so können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
In der Mitteilung haben wir Sie auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen. 
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8.4 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

8.4.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, wenn Sie Ihre 
Pflichten nach Ziff. 8.2.1 vorsätzlich verletzt haben. Verletzen Sie 
diese Pflichten grob fahrlässig, so sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres 
Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit haben Sie zu beweisen. 

8.4.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziff. 8.2.2 und 8.2.3 
sind wir für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige uns hätte 
zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn Sie Ihre Anzeige-
pflicht vorsätzlich verletzt haben. Haben Sie Ihre Pflicht grob 
fahrlässig verletzt, so gilt Ziff. 8.3.1 Satz 2 und 3 entsprechend. 
Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn uns die Gefahrer-
höhung zu dem Zeitpunkt, zu dem uns die Anzeige hätte zuge-
gangen sein müssen, bekannt war. 

8.4.3 Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, 

8.4.3.1 soweit Sie nachweisen, dass die Gefahrerhöhung nicht 
ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den 
Umfang der Leistungspflicht war oder 

8.4.3.2 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für unsere Kündigung abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt war oder 

8.4.3.3 wenn wir statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung einen unseren Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechend erhöhten Beitrag verlangen. 

9. Welche Obliegenheiten haben Sie vor Eintritt des 
Versicherungsfalles zu beachten? 

9.1 Sie haben alle gesetzlichen, behördlichen oder ver-
einbarten Sicherheitsvorschriften zu beachten, insbesondere dafür 
Sorge zu tragen, dass die versicherte Sache sorgfältig behandelt 
und aufbewahrt wird. 

9.2 Bei Beförderung durch Kraftwagen ist die versicherte 
Sache derart zu verstauen und zu befestigen, dass sie nicht ohne 
Schwierigkeiten abhandenkommen, entwendet oder beschädigt 
bzw. zerstört werden kann. Sofern der Transport auf einem außen 
am Fahrzeug angebrachten, nicht abschließbaren Fahrradträger 
erfolgt, muss das Rad bei Fahrtunterbrechungen zusätzlich am 
Fahrradträger angeschlossen sein. Bei Transporten mit einem 
abschließbaren Fahrradträger muss dieser entsprechend ver-
schlossen sein. 

9.3 Sie haben  

a) Inspektions-, Wartungs- und Pflegearbeiten regelmäßig nach 
Herstellervorgaben durch einen Fachhändler durchführen zu 
lassen. Sie müssen die Nachweise darüber sorgfältig auf-
bewahren und auf Verlangen vorlegen; 

b) dem Versicherer einen nachträglichen Anbau oder Umbau 
fester Teile, welche sich auf die Versicherungssumme aus-
wirken in Textform anzuzeigen; 

c) die Vorgaben der jeweiligen Hersteller und Sicherheitsdaten-
blätter hinsichtlich der verwendeten Lithium-Akkumulatoren 
einzuhalten; 

d) den zulässigen Temperaturbereich aus dem jeweiligen Benut-
zerhandbuch zum Laden und Entladen der Lithium-Akkumu-
latoren einzuhalten; 

 Üblicherweise liegt der Bereich bei 
Laden: 0° - 45° C 
Entladen: -20° - 60° C. 

e) bei längerem Stillstand oder Nichtnutzung der versicherten 
Sachen den Lithium-Akkumulator kühl (ca. 15° C) zu lagern; 

f) die Lithium-Akkumulatoren nur mit den zugehörigen Kabeln 
und Steckverbindungen mit dem vorgesehenen Ladegerät zu 
laden. 

9.4 Sofern im Lieferumfang eine Sicherungseinrichtung 
enthalten ist, müssen Sie diese anwenden und das Rad ab-
schließen. Angeschlossen werden muss das Rad, sofern es das 
mitgelieferte Schloss erlaubt. Die Sicherung durch das mitge-

lieferte Schloss ist in diesem Fall ausreichend. Beim Abstellen in 
nicht ausschließlich selbstgenutzten und nicht abgeschlossenen 
Räumen muss die versicherte Sache ebenfalls mit einem Schloss 
gesichert, jedoch nicht an einen festen Gegenstand angeschlossen 
werden. 

Sofern der Lieferumfang durch Riese & Müller keine Sicherungs-
einrichtung enthält, haben Sie das Gerät mit einem eigens/separat 
gekauften Schloss ab- und anzuschließen, sodass die einfache 
Wegnahme unterbunden ist.  Bei E-Cargobikes muss außerhalb 
geschlossener Räume zusätzlich eine Sicherung durch eine 
Sicherungskette durch Anschließen erfolgen. 

Frei zugängliche Akkus, Zubehör oder elektronische Bedien-
elemente müssen ebenfalls gesichert werden oder sind in den 
persönlichen Gewahrsam zu nehmen. 

10. Welche Obliegenheiten haben Sie bei und nach 
dem Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten? 

Sie haben bei und nach Eintritt eines Versicherungsfalles 

10.1 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens zu sorgen; 

10.2  den Schadeneintritt, nachdem Sie davon Kenntnis 
erlangt haben, unverzüglich über das „Mein Bike“ Kundenportal 
unter https://www.r-m.de/register/ – ggf. auch mündlich oder 
telefonisch auf dem dort beschriebenen Weg, anzuzeigen; 

10.3  die Weisungen zur Schadenabwendung/-minderung 
– ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die 
Umstände es gestatten; 

10.4 die Weisungen zur Schadenabwendung/-minderung, 
soweit für Sie zumutbar, zu befolgen: 

10.5 Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Diebstahl, 
Raub) gegen die versicherten Sachen unverzüglich zusätzlich der 
Polizei anzuzeigen;  

10.6 die Weisungen zur Schadenbegutachtung und 
Reparatur zu befolgen und Reparaturen ausschließlich bei dem 
Fachhändler durchführen zu lassen, bei dem Sie das Gerät erwor-
ben haben bzw. der im „Mein Bike“ Kundenportal ausgewiesen 
wird.  

10.7 die erforderlichen und tatsächlich angefallenen Kosten 
der Wiederbeschaffung oder Reparatur nachzuweisen (Nachweis 
durch Original-Händlerkaufbeleg oder Reparaturrechnung, mit 
Angabe von Hersteller, Typ und Rahmennummer). 

11. Welche Rechtsfolgen entstehen Ihnen bei Ver-
letzung von Obliegenheiten? 

11.1 Leistungsfreiheit und Leistungskürzung aufgrund vor-
sätzlicher oder grob fahrlässiger Obliegenheitsverletzung vor bzw. 
bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, 
die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber uns zu 
erfüllen haben, so können wir innerhalb eines Monats, nachdem 
wir von der Verletzung, Kenntnis erlangt haben, den Vertrag 
fristlos kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie beweisen, 
dass Sie die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt haben. 

11.2 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

Verletzen Sie eine Obliegenheit gemäß Ziffer 9 bis 10 vorsätzlich, 
so sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres Ver-
schuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit haben Sie zu beweisen. 

11.2.1 Außer im Fall einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
sind wir jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles, noch für die Feststellung 
oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. 

11.2.2 Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, sind wir 
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nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn wir Sie 
durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. 

11.3 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung eines 
Versicherungsfalles. 

11.3.1 Führen Sie den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so 
sind wir von der Entschädigungspflicht befreit. 

Ist die Herbeiführung des Versicherungsfalles durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Vorsatz in Ihrer Person festgestellt, so gilt die 
vorsätzliche Herbeiführung als bewiesen. 

11.3.2 Führen Sie den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, 
so sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

12. Wie ist die Erbringung der Versicherungsleistung 
geregelt? 

12.1 Fälligkeit der Leistungserbringung 

Unsere Leistungen werden fällig, nachdem die Erhebungen ab-
geschlossen sind, die zur Feststellung des Versicherungsfalles und 
des Umfangs der Leistungspflicht notwendig sind. 

12.2 Aufschub der Leistungserbringung 

Wir können die Leistung aufschieben, solange 

12.2.1 Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen; 

12.2.2 ein behördliches oder strafrechtliches Verfahren gegen 
Sie oder Ihren Repräsentanten aus Anlass des Versicherungsfalles 
noch läuft. 

13. Wie ist der Übergang von Ersatzansprüchen 
geregelt? 

13.1 Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 
dieser Anspruch auf uns über, soweit wir den Schaden ersetzen. 
Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht 
werden. Richtet sich Ihr Ersatzanspruch gegen eine Person, mit 
der Sie bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft leben, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, 
diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

13.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Sie haben Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 
Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- 
und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatz-
anspruchs auf uns bei dessen Durchsetzung durch uns, soweit 
erforderlich, mitzuwirken. 

Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, sind wir zur Leistung 
insoweit nicht verpflichtet, als wir infolgedessen kein Ersatz von 
Dritten erlangen können. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-
zung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit tragen Sie. 

 

Die Versicherungsdauer 

14. Wann beginnt der Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsausweis 
oder im „Mein-Bike“ Kundenportal angegebenen Zeitpunkt nach 
rechtzeitiger Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie. 

15. Wie sind Dauer und Ende des Vertrages geregelt? 

15.1 Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsausweis oder im 
„Mein-Bike“ Kundenportal angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 

15.2 Stillschweigende Verlängerung 

Der Vertrag verlängert sich bei einer Vertragsdauer von min-
destens einem Jahr um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Ihnen 
oder Riese & Müller spätestens drei Monate vor dem Ablauf der 
jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist. Die 
Kündigung muss uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 

jeweiligen Versicherungsjahres in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) 
zugegangen sein. 

16. Was geschieht bei Wegfall des versicherten 
Interesses? 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
ganz oder teilweise weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu 
dem wir vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangen. 

Als Wegfall des versicherten Interesses gilt, dass sich die ver-
sicherte Sache ganz oder teilweise nicht mehr in Ihrem Besitz 
(z. B. durch Veräußerung) befindet. 

17. Welche Kündigungsmöglichkeit haben Sie oder wir 
nach einem Versicherungsfall? 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles können wir oder Sie 
den Versicherungsvertrag in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) 
kündigen.  

Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach 
Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zugegan-
gen sein. 

17.1 Wirksamwerden der Kündigung durch Sie 

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei 
uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass Ihre Kündigung 
zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode. 

17.2 Wirksamwerden der Kündigung durch uns 

Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang 
bei Ihnen wirksam. 

 

Weitere Bestimmungen 

18. Wie ist die Versicherungsperiode bei der Prämien-
zahlung definiert? 

Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch fort-
laufende Zahlung monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich 
oder als Einmalprämie im Voraus gezahlt. Entsprechend der Ver-
einbarung über fortlaufende Zahlungen umfasst die Versiche-
rungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder 
ein Jahr. Bei einer Einmalprämie ist die Versicherungsperiode die 
vereinbarte Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr. 

19. Wann liegt eine Mehrfachversicherung vor? 

19.1 Anzeigepflicht 

Wenn Sie bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichern, sind Sie verpflichtet uns die andere Versiche-
rung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere 
Versicherer und der Versicherungsumfang anzugeben. 

19.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzen Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig, 
sind wir unter den in Ziff. 11 beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn wir vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt haben. 

19.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

19.3.1 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungs-
summen zusammen den Versicherungswert, oder übersteigt aus 
anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von 
jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu 
zahlen wäre, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

19.3.2 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen 
Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt, Sie können aber im 
Ganzen nicht mehr als den Betrag des Ihnen entstandenen 
Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen. 

Erlangen Sie oder der Versicherte aus anderen Versicherungsver-
trägen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich 
der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
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Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen aus denen die 
Prämien errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungs-
grenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen 
Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

19.3.3 Haben Sie eine Mehrfachversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag 
nichtig. 

Uns steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den 
die Nichtigkeit begründenden Umstände Kenntnis erlangen. 

19.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 

19.4.1 Haben Sie den Vertrag, durch den die Mehrfach-
versicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen 
der Mehrfachversicherung geschlossen, können Sie verlangen, 
dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben wird. 

Die Aufhebung des Vertrages wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem uns die Erklärung zugeht. 

19.4.2 Die Regelungen nach Ziff. 19.4.1 sind auch dann an-
zuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden 
ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der 
Versicherungswert gesunken ist. 

20. Was ist bei einem Wohnungswechsel zu beachten? 

Liegt der neue Wohnsitz nicht innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, so erlischt das Versicherungsverhältnis und es erfolgt 
eine Aufhebung des Vertrages. 

21. Was müssen Sie bei Anzeigen, Willenserklärung, 
Anschriften- und Namensänderungen beachten? 

21.1 Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind für uns 
bestimmte Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber uns erfolgen, 
in Textform abzugeben. 

Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung 
oder an die im Versicherungsschein oder dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. 

Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen 
und Anzeigen bleiben unberührt. 

21.2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, 
genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die 
letzte uns bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer uns 
nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 

22. Was geschieht bei der Wiederherbeischaffung 
versicherter Sachen? 

22.1 Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermittelt, haben 
Sie oder wir dies nach Kenntniserlangung unverzüglich dem 
Vertragspartner in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) anzuzeigen. 

22.2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 

Haben Sie den Besitz einer abhandengekommenen Sache zurück-
erlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt 
worden ist, so behalten Sie den Anspruch auf die Entschädigung, 
falls Sie uns die Sache innerhalb von zwei Wochen zur Verfügung 
stellen. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Entschädi-
gung zurückzugeben. 

22.3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 

22.3.1 Haben Sie den Besitz einer abhandengekommenen 
Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädi-
gung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, 

so haben Sie die Entschädigung zurückzuzahlen oder uns die 
Sache zur Verfügung zu stellen. Sie haben dieses Wahlrecht 
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen 
Aufforderung von uns auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Frist geht das Wahlrecht auf uns über. 

22.3.2 Haben Sie den Besitz einer abhandengekommenen 
Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädi-
gung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als der 
Versicherungswert ist, so können Sie die Sache behalten und 
müssen sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklären Sie sich 
hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schrift-
lichen Aufforderung durch uns nicht bereit, so haben Sie die 
Sache im Einvernehmen mit uns öffentlich meistbietend verkaufen 
zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhalten 
wir den Anteil, welcher der von uns geleisteten bedingungs-
gemäßen Entschädigung entspricht. 

22.4 Beschädigte Sachen 

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so können Sie 
die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der Reparatur-
kosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen in 
Fällen von Ziff. 22.2 oder Ziff. 22.3 bei Ihnen verbleiben. 

22.5 Gleichstellung 

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn Sie 
die Möglichkeit haben, sich den Besitz wieder zu beschaffen. 

22.6 Übertragung der Rechte 

Haben Sie uns zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so 
haben Sie uns den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte 
zu übertragen, die Ihnen mit Bezug auf diese Sache zustehen. 

23. Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten 
haben Sie? 

23.1 Wahrheitsgemäß und vollständige Anzeigepflicht von 
Gefahrumständen. 

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen 
bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen wir in Text-
form (z. B. Brief, E-Mail, Fax) gefragt haben und die für unseren 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. 

Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform Fragen 
im Sinne des Satzes 1 gestellt haben. 

23.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

23.2.1 Vertragsänderung 

Haben Sie die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätten 
wir bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Ver-
trag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die 
anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertrags-
bestandteil. 

Haben Sie die Pflichtverletzung nicht verschuldet, werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr als 
10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, so können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In unserer Mitteilung über die Vertrags-
veränderung haben wir Sie auf Ihr Kündigungsrecht hinzuweisen. 

23.2.2 Rücktritt oder Leistungsfreiheit 

Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach Ziff. 23.1. können wir vom 
Vertrag zurücktreten, es sei denn, Sie haben die Anzeigepflicht 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 

Bei grober Fahrlässigkeit durch Sie ist unser Rücktrittsrecht ausge-
schlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen 
Bedingungen abgeschlossen hätten. 

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so sind wir 
nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie weisen nach, dass 
die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, 
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der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leis-
tungspflicht ursächlich ist. Haben Sie die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. 

23.2.3 Kündigung 

Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach Ziff. 23.1 leicht fahrlässig 
oder schuldlos, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, wir hätten den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen 
oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

23.2.4 Ausschluss unserer Rechte 

Unsere Rechte zur Vertragsänderung (Ziff. 23.2.1), zum Rücktritt 
(Ziff. 23.2.2) und zur Kündigung (Ziff. 23.2.3) sind jeweils aus-
geschlossen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrenumstand 
oder die unrichtige Anzeige kannten. 

23.2.5 Anfechtung 

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufech-
ten, bleibt unberührt. 

25.3 Frist für die Ausübung unserer Rechte 

Die Rechte zur Vertragsänderung (Ziff. 23.2.1), zum Rücktritt 
(Ziff. 23.2.2) oder zur Kündigung (Ziff. 23.2.3) müssen wir 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die 
Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen; zur 
Begründung können wir nachträglich weitere Umstände inner- 
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die 
Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangen, 
die das von uns jeweils geltend gemachte Recht begründet. 

23.4 Rechtsfolgehinweis 

Die Rechte zur Vertragsänderung (Ziff. 23.2.1), zum Rücktritt 
(Ziff. 23.2.2) und zur Kündigung (Ziff. 23.2.3) stehen uns nur zu, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. Brief, 
E-Mail, Fax) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
hingewiesen haben. 

23.5 Anzeigen von Vertretern 

Wird der Vertrag von einem Vertreter von Ihnen geschlossen, so 
sind bei der Anwendung von Ziff. 23.1 und 23.2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist Ihres Vertreters als auch Ihre Kenntnis 
und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass Ihre 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Vertreter noch Ihnen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

23.6 Erlöschen unserer Rechte 

Unsere Rechte auf Vertragsänderung (Ziff. 23.2.1), Rücktritt 
(Ziff. 23.2.2) und Kündigung (Ziff. 23.2.3) erlöschen mit Ablauf 
von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versiche-
rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist 
beläuft sich auf zehn Jahre, wenn Sie oder Ihr Vertreter die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

24. Wie gelten Kenntnis und Verhalten Ihrer 
Repräsentanten? 

Sie müssen sich die Kenntnis und das Verhalten Ihrer Repräsen-
tanten zurechnen lassen. 

25. Welche Verjährungsfristen sind zu beachten? 

25.1 Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von dem 
Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit er-
langen müsste. 

25.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang unserer in Textform (z. B. Brief, 
E-Mail, Fax) mitgeteilten Entscheidung beim Anspruchsteller nicht 
mit. 

26. Welches Recht ist anzuwenden? 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

Die Vertragssprache ist deutsch. 

27. Welches Gericht ist für Klagen zuständig? 

27.1 Klage gegen uns 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ist neben den Gerichts-
ständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohn-
sitz, in Ermangelung eines solchen Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. 

Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
nach Vertragsschluss aus dem Geltungsbereich des Versicherungs-
vertragsgesetzes, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns nach unserem 
Sitz. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, können Sie Ihre Ansprüche auch bei dem für den Sitz 
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht 
geltend machen. 

27.2 Klagen gegen Sie 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie ist aus-
schließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur 
Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen Ihren gewöhnlichen Aufenthalt, haben. 

Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
nach Vertragsschluss aus dem Geltungsbereich des Versicherungs-
vertragsgesetzes, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem 
Sitz. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, können wir unsere Ansprüche auch bei dem für den Sitz 
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht 
gelten machen. 

27.3 Unbekannter Wohnsitz 

Sind Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen Sie nach unserem Sitz oder unserer für Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Dies gilt entsprechend 
wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person oder 
Personengesellschaft ist und sein Geschäftssitz unbekannt ist. 

28. Was ist hinsichtlich Wirtschafts- und Handels-
sanktionen zu beachten? 

Ungeachtet sonstiger Bestimmungen dieses Vertrages gewährt 
bzw. leistet der Versicherer aus diesem Versicherungsvertrag 
keinen Versicherungsschutz beziehungsweise keine Zahlungen, 
sonstige Leistungen oder sonstige Vorteile zu Gunsten des 
Versicherungsnehmers oder eines Dritten, soweit dadurch oder 
durch Handlungen des Versicherten anwendbare Regelungen, 
Gesetze oder Wirtschafts- oder Handelssanktionen verletzt 
werden. 
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Allgemeine Hinweise 
 
 

 

 

I. Informationspflichten gemäß 
§ 7 Versicherungsvertragsgesetz 

 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

die Rechtsverordnung zu den Informationspflichten (§ 7 Versiche-
rungsvertragsgesetz) regelt den Umfang der Verbraucherinfor-
mation zu Versicherungsverträgen. Nachfolgend erhalten Sie diese 
Informationen bzw. einen Überblick darüber, wo Sie diese 
entnehmen können. 

 
Ihr Versicherer und ladungsfähige Anschrift 

Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland 
Vertreten durch den Hauptbevollmächtigten 
Dr. Carsten Schildknecht 

Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main 
Telefon: 0221 7715 7750 
Fax:  0221 7715 6666 
www.zurich.de 

Sitz der Niederlassung: Frankfurt am Main (HRB 88353) 

 
Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 

Gegenstand des Unternehmens ist der unmittelbare und mittel-
bare Betrieb aller Zweige des privaten Versicherungswesens im 
In- und Ausland und von sonstigen Geschäften, die in engem 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Versicherungsbetrieb 
stehen. Lebens- und substitutive Krankenversicherungen über-
nimmt die Gesellschaft nur als Rückversicherer. 

 
Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten sich nach dem 
Versicherungsschein, dem Antrag, den beantragten Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, Sonderbedingungen, Zusatzbedin-
gungen und/oder Klauseln sowie den gesetzlichen Bestimmungen. 

Den mit Ihnen vereinbarten Leistungsumfang können Sie Ihrem 
Antrag, Ihrem Versicherungsschein und den allgemeinen 
Versicherungsbedingungen entnehmen. 

 
Versicherungsbeitrag/-prämie 

Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag/Angebot. 

Der zu zahlende Beitrag/die zu zahlende Prämie enthält die zum 
Zeitpunkt der Antragstellung gültige Versicherungsteuer. 

 
Zusätzlich anfallende Kosten 

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrags oder aus 
anderen Gründen – außer der gesetzlichen Versicherungsteuer, 
Mahngebühren sowie der Kosten bei Nichteinlösung im Rahmen 
eines SEPA-Lastschriftverfahrens – werden nicht erhoben. 

Sie haben das Recht, jederzeit gegen Erstattung der Kosten 
Abschriften der Erklärungen zu fordern, die Sie mit Bezug auf den 
Vertrag, insbesondere bei der Antragstellung und im Schadenfall, 
abgegeben haben. 

Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Vertragsablaufs können 
jedoch Telekommunikationskosten für Sie entstehen, wenn Sie 
uns kontaktieren. Ist in Ihren Unterlagen eine Service-Nummer 
angegeben, unter der Sie uns erreichen können, informieren wir 
Sie dort über die Höhe der Telekommunikationskosten. Für unsere 
Festnetznummern fallen die Gebühren Ihres Telekommunikations-
partners an. 

 
Belehrung über die Rechtsfolgen bei Nichtzahlung des 
Erstbeitrages/der Erstprämie 

Der Erstbeitrag/die Erstprämie oder einmalige Beitrag/Prämie muss 
von Ihnen rechtzeitig gezahlt werden. Wenn Sie Zahlung durch 

Lastschrift mit uns vereinbart haben, so ist der Beitrag/die Prämie 
dann rechtzeitig gezahlt, wenn sie (für die einzelnen Versiche-
rungsverträge getrennt) bei Fälligkeit von Ihrem Konto eingezogen 
werden kann. Der Beitrag/die Prämie ist fällig nach Ablauf von 
14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins und wird 
dann unverzüglich (d. h. innerhalb der Zahlungsfrist von weiteren 
14 Tagen) von Ihrem Konto abgebucht. Sofern Sie keine Last-
schrift mit uns vereinbart haben (Selbstzahler), müssen Sie den 
Beitrag/die Prämie nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des 
Versicherungsscheins dann unverzüglich (d. h. innerhalb der 
Zahlungsfrist von weiteren 14 Tagen) an uns zahlen. 

Ist der Erstbeitrag/die Erstprämie oder einmalige Beitrag/Prämie 
bei Eintritt des Versicherungsfalls nicht gezahlt, so sind wir als 
Versicherer auch nicht zur Leistung verpflichtet, sofern Sie die 
Nichtzahlung zu vertreten haben. Sie verlieren also dann den 
Versicherungsschutz für den Vertrag, für den Sie den Beitrag/die 
Prämie nicht gezahlt haben. 

Falls Sie hingegen die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben, so 
bleibt der Versicherungsschutz auch für die Vergangenheit er-
halten. 

Solange der Beitrag/die Prämie nicht rechtzeitig gezahlt wurde, 
steht uns als Versicherer der Rücktritt vom Vertrag zu, es sei denn 
Sie haben die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Sofern Ihnen eine 
vorläufige Deckung erteilt wurde, erlischt diese gleichzeitig rück-
wirkend, sofern Sie die Nichtzahlung zu vertreten haben. 

 
Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung 
gestellten Informationen 

Das Ihnen unterbreitete Angebot hat eine Gültigkeit von drei 
Monaten und gilt vorbehaltlich einer Änderung der vom 
Gesetzgeber festgelegten Versicherungsteuer sowie einer 
endgültigen Risikoprüfung. 

 
Zustandekommen des Vertrages und Bindefrist des 
Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende 
Vertragserklärungen zustande, regelmäßig dadurch, dass der 
Versicherer den Antrag des Versicherungsnehmers durch 
Übersendung des Versicherungsscheins annimmt. 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem von den Parteien 
vereinbarten Zeitpunkt, sofern die Erst- oder Einmalprämie vom 
Versicherungsnehmer rechtzeitig gezahlt wird. 

Der Versicherungsnehmer ist an seinen Antrag gebunden, es sei 
denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. Dies ergibt 
sich aus § 145 BGB. 

 

Widerrufsbelehrung 
Abschnitt 1 

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 

• der Versicherungsschein,  

• die Vertragsbestimmungen,  

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allge-
meinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich 
der Tarifbestimmungen, 

• diese Belehrung,  

• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten  
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• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten 
Informationen,  

jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland, 
Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main 

Oder an: 

Riese und Müller 
Customer Care RX Services 
Am Alten Graben 2 
64367 Mühltal 
E-Mail: rx-services@r-m.de 

Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende 
Faxnummer zu richten: 0221 7715 6666 
 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche-
rungsschutz und wir als Versicherer erstatten Ihnen den auf 
die Zeit vor und nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Prämien/der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, 
dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufs-
frist beginnt. Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Wider-
rufs, zu erstatten.  

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, 
dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.  
 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom 
Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben.  

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Versicherungsverträgen 
mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. 
 

Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen 

weiteren Informationen 

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung 
zu stellen:  

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Nieder-
lassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; 
anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechts-
träger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;  

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere 
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem 
Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen 
Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den 
Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung 
durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, 
bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und 
deutlich gestalteten Form;  

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;  

4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, 
insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der 
Leistung des Versicherers;  

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern 
und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien/die Bei-
träge einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungs-
verhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge 
umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben 
werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berech-
nung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen;  

6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe 
des insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mögliche 

weitere Steuern, Gebühren oder Kosten, die nicht über den 
Versicherer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt 
werden; 

 Kosten, die Ihnen für die Benutzung von Fernkommunika-
tionsmitteln entstehen, wenn solche zusätzlichen Kosten in 
Rechnung gestellt werden; 

7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, 
insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien/der Beiträge;  

8. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung ge-
stellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer 
befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;  

9. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, ins-
besondere über den Beginn der Versicherung und des 
Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während 
der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;  

10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts 
sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, ins-
besondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegen-
über der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen 
des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, 
den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen 
haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  

11. Angaben zur Laufzeit des Vertrages;  

12. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu 
den vertraglichen Kündigungsbedingungen; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen 
und deutlich gestalteten Form;  

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel 
über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das 
zuständige Gericht;  

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in 
diesem Unterabschnitt genannten Vorabinformationen 
mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der 
Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommuni-
kation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;  

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und die Voraus-
setzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu 
beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie 
die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 
 
Laufzeit des Vertrages 

Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag/Angebot oder 
Versicherungsschein. 
 

Beendigung des Vertrages 

Nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer verlängern sich Versi-
cherungsverträge mit mindestens einjähriger Dauer stillschwei-
gend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweili-
gen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung zugegangen ist. 

Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei 
Jahren abgeschlossen worden ist, kann von Ihnen zum Schluss des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten in Textform gekündigt werden. 
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Anwendbares Recht und Rechtsweg 

Es gilt deutsches Recht. 

Wenn Sie uns verklagen, können Sie Ansprüche aus Ihrem Versi-
cherungsvertrag bei den nachfolgenden Gerichten geltend machen: 

a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist oder das 
örtlich zuständige Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthalts-
ortes. 

b) Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreu-
ende Niederlassung örtlich zuständig ist. 

Wenn wir Sie verklagen, können wir Ansprüche aus dem Versi-
cherungsvertrag bei nachfolgenden Gerichten geltend machen:  

a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist. 

b) Haben Sie einen Geschäfts- oder Gewerbebetrieb, außerdem 
das Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Nieder-
lassung Ihres Betriebes befindet. 

 

Vertragssprache 

Die Vertragssprache ist Deutsch, sofern im Einzelfall nicht etwas 
anderes vereinbart wird. 

 
Versicherungsombudsmann 

Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zu-
frieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem 
von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an 
den Ombudsmann für Versicherungen wenden. 

Informationen über den Versicherungsombudsmann, das 
Beschwerdeverfahren und die Kontaktmöglichkeiten finden Sie im 
Internet unter: www.versicherungsombudsmann.de 

Die Postanschrift lautet: 
Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und 
für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben 
uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 

Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite 
oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer 
Beschwerde auch online an die Plattform 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwerde 
wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombuds-
mann weitergeleitet. 

Für Fragen können Sie sich auch per E-Mail an uns wenden: 
vertrag@zurich.com 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu 
beschreiten. 

Aufsichtsbehörde 

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der 
nachfolgend aufgeführten Behörden: 

Deutschland 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Deutschland 

Irland 

Central Bank of Ireland (CBI) 
Insurance Division 
North Wall Quay 
Spencer Dock 
PO Box 11517 
Dublin 1 
Ireland 

Bei Fragen oder Beanstandungen, die im Zusammenhang mit Ihrer 
Versicherung stehen, können Sie sich an eine der beiden Behörden 
wenden. 

Bitte beachten Sie, dass die genannten Behörden keine Schieds-
stellen sind und einzelne Streitfälle nicht verbindlich von ihnen 
entschieden werden. 

 

II. Sanktionsklausel 
Ungeachtet sonstiger Bestimmungen dieses Vertrages gewährt 
bzw. leistet der Versicherer aus diesem Versicherungsvertrag 
keinen Versicherungsschutz beziehungsweise keine Zahlungen, 
sonstige Leistungen oder sonstige Vorteile zu Gunsten des Versi-
cherungsnehmers oder eines Dritten, soweit dadurch oder durch 
Handlungen des Versicherten anwendbare Regelungen, Gesetze 
oder Wirtschafts- oder Handelssanktionen verletzt werden. 

 

III. Folgende Klausel gilt nur, wenn versicherte 
Risiken im Ausland gelegen sind oder grenz-
überschreitend transportiert werden: 

Der Versicherungsnehmer ermächtigt Zurich, Daten zu bearbeiten, 
die sich aus den Vertragsunterlagen oder der Vertragsabwicklung 
ergeben. Diese Ermächtigung umfasst insbesondere die physische 
oder elektronische Datenaufbewahrung, die Verwendung der 
Daten für die Bestimmung der Prämie, für die Risikoabklärung, für 
die Bearbeitung von Versicherungsfällen und für statistische 
Auswertungen. Zurich kann im erforderlichen Umfang Daten an 
die an der Vertragsabwicklung beteiligten Dritten im In- und 
Ausland, insbesondere an Mit- und Rückversicherer, sowie an in- 
und ausländische Gesellschaften und Partnerunternehmen der 
Zurich Insurance Group sowie an den Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) zur Verarbeitung 
weiterleiten. Sofern ein Versicherungsvermittler (Broker) für den 
Versicherungsnehmer handelt, ist Zurich ermächtigt, diesem 
Kundendaten – wie zum Beispiel Daten über Vertragsabwicklung, 
Inkasso und Versicherungsfälle – bekannt zu geben. 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen  
einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 

 

 

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen 
können, ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände 
anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Personenbezogene Angaben (z. B. zur Unfallversicherung), die Sie 
nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, 
sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der  

Zurich Insurance plc NfD 
50427 Köln 

in Textform nachzuholen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, 
wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeige-
pflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle 
Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzu-
zeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, 
sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom 
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären 
wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles 

– noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

 

2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorver-
tragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos 
verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 

3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden 
die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestand-
teil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die 
anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 
die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr als 
10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertrags-
änderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in 
unserer Mitteilung hinweisen. 

 

4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich 
weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 
nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannten. 
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Information zur 
Verwendung Ihrer Daten 
 
 

 

 

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten durch die Zurich Insurance plc Niederlassung für 
Deutschland und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehen-
den Rechte. 

 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Zurich Insurance plc NfD 
Platz der Einheit 2 
60327 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 7115-0 
Fax: 069 7115-3358 
E-Mail: service@zurich.de 

 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter 
folgender Adresse: 

Zurich Gruppe Deutschland 
Konzerndatenschutz 
50427 Köln 
E-Mail: datenschutz@zurich.com 

 
Herkunft und Kategorien personenbezogener Daten 

Grundsätzlich erheben wir personenbezogenen Daten direkt beim 
Betroffenen. 

In bestimmten Fällen kann es jedoch sein, dass wir personen-
bezogene Daten von Dritten erhalten. 

Beispiele: 

– Bei Postrückläufern führen spezialisierte Dienstleister eine 
Adressrecherche durch, um aktuelle Anschriftdaten zu er-
mitteln. 

– Daten zu Mitversicherten bzw. versicherten Personen erhalten 
wir über unseren Versicherungsnehmer, falls wir die Daten 
nicht direkt bei diesen Personen erheben können. Wir erheben 
z. B. den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum. Die 
erforderlichen Daten für den Schadensfall erheben wir direkt 
beim Betroffenen. 

– Daten zu Bezugsberechtigten oder Begünstigten erhalten wir 
von unserem Versicherungsnehmer, z. B. den Namen, die 
Adresse und das Geburtsdatum, um den Betroffenen im 
Schadensfall kontaktieren zu können. 

– Bei der Kfz-Versicherung erhalten wir die Daten eines ab-
weichenden Halters von unserem Versicherungsnehmer und 
Zulassungsstellen, z. B. den Namen, die Kontaktdaten, Daten 
zum Fahrzeug und das Geburtsdatum. 

– Daten zu Sicherungsgebern, Kreditgebern, Leasinggebern, 
Bürgschafts- bzw. Garantiegläubigern und Forderungsinhabern 
erhalten wir unter Umständen von unserem Versicherungs-
nehmer. Umgekehrt kann es sein, dass wir von jenen Daten 
zum Versicherungsnehmer erhalten, insbesondere Kontakt-
daten und Angaben zum betroffenen Risiko. 

– Daten zu Zeugen erhalten wir von unserem Versicherungs-
nehmer oder beteiligten Dritten, z. B. Ermittlungs- und Straf-
verfolgungsbehörden. So erhalten wir den Namen, die 
Kontaktdaten und die jeweiligen Informationen zum Sach-
verhalt. 

– Außerdem erhalten wir Daten zu Ihrer Person über Ihren 
zuständigen Vermittler, z. B. im Rahmen der Antragsauf-
nahme. 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten 
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie 
aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich 
unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang 
mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungs-
wirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die 
Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet 
unter www.zurich.de/datenschutz abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir 
die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des 
Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden 
Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten 
wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. 
zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden 
benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungs-
fall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.  

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungs-
vertrages sowie die Schadenbearbeitung ist ohne die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erstellung versicherungsspezifischer Statistiken, z. B. für die Ent-
wicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben. Die Daten aller mit einer Zurich Gesellschaft bestehenden 
Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kunden-
beziehung, beispielsweise zur Beratung, hinsichtlich einer Ver-
tragsanpassung oder -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder 
für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke sowie eine 
Schadenbearbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür 
besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre 
Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungs-
vertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 
Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit 
diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 
Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.  

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von 
uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies 
kann insbesondere erforderlich sein 

– zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

– für die Gesamtbetrachtung Ihrer Kundenbeziehung zu den 
Unternehmen der Zurich Gruppe in Deutschland, 

– zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und 
für andere Produkte der Unternehmen der Zurich Gruppe und 
deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungs-
umfragen, soweit rechtlich zulässig, 

– zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbeson-
dere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, 
die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrecht-
licher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs-
pflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen 
Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 
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Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer: 

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei spezialisierten 
Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es 
erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen 
Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild 
über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. 

Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser 
Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der 
Risiko- oder Schadensprüfung sowie bei der Bewertung von 
Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an 
den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres 
Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang 

Vermittler: 

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem 
Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum 
Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten 
Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser 
Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, 
soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung 
in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten 
benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die 
in der Zurich Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. 
Soweit ein Versicherungsvertrag bei einem oder mehreren Unter-
nehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und Schadensbearbeitung, für In- 
und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral 
durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In der 
Übersicht der Dienstleister der Zurich Gruppe Deutschland in 
der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter 
www.zurich.de/datenschutz finden Sie die Unternehmen, die an 
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen. 

Externe Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetz-
lichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und 
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäfts-
beziehungen bestehen, können Sie der Übersicht der Dienstleister 
der Zurich Gruppe Deutschland in der jeweils aktuellen Version 
auf unserer Internetseite unter www.zurich.de/datenschutz 
entnehmen. 

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an 
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Er-
füllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungs-
träger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 

 
Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die 
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann 
es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit auf-
bewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen 
geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von 
drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre 
personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet 
sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten er-
geben sich, unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der 
Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen 
betragen danach bis zu zehn Jahre.  

 
Betroffenenrechte 

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können 
Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die 

Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht 
auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.  

 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung ohne 
Angabe von Gründen zu widersprechen. Verarbeiten wir 
Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können 
Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, widersprechen. Wir ver-
arbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, 
es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen. 

 
Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten zu wenden. Daneben haben 
Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichts-
behörde. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Der Hessische Datenschutzbeauftragte 
Postfach 31 63 
65021 Wiesbaden 

 
Hinweis- und Informationssystem der Versicherungs-
wirtschaft  

Bei Abschluss eines Versicherungsvertrages oder im Rahmen der 
Schadenbearbeitung in der Sach-, Haftpflicht- oder Kraftfahrtver-
sicherung übermitteln wir Daten zum Versicherungsobjekt (Fahr-
zeugidentifikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie 
Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, An-
schrift, frühere Anschriften) an die informa HIS GmbH (HIS-An-
frage). Die informa HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, ob 
zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hin-
weis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft“ (HIS) 
Informationen gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder 
Unregelmäßigkeiten in einem Versicherungsfall hindeuten können. 
Solche Informationen können nur aufgrund einer früheren 
Meldung eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen 
(HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. von dem einmeldenden 
Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind. 
Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert 
sind, werden von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende 
Versicherungsunternehmen, übermittelt. 

Detaillierte Informationen zur informa HIS GmbH gemäß Art. 14 
DSGVO, d. h. Informationen zum Geschäftszweck, zu Zwecken 
der Datenspeicherung, zu den Datenempfängern, zum Selbstaus-
kunftsrecht, zum Anspruch auf Löschung oder Berichtigung etc. 
finden Sie unter folgendem Link: 

www.informa-his.de 

 
Bonitätsauskünfte 

Vor dem Abschluss einer Kraftfahrtversicherung übermitteln 
wir Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum 
Zweck der Bonitätsprüfung an die infoscore Consumer Data GmbH, 
Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlage dieser 
Übermittlung ist Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Übermittlungen auf der 
Grundlage dieser Bestimmung erfolgen nur, soweit dies zur Wahr-
nehmung berechtigter Interessen unseres Unternehmens oder 
Dritter erforderlich ist und nicht Ihre Interessen oder Grundrechte 
und Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen.  

Detaillierte Informationen über die infoscore Consumer Data GmbH 
gemäß Art. 14 DSGVO, d. h. Informationen zum Geschäftszweck, 
zu Zwecken der Datenspeicherung, zu den Datenempfängern, 
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zum Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf Löschung und 
Berichtigung etc. finden Sie unter folgendem Link: 

https://finance.arvato.com/icdinfoblatt 

 
Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die 
Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission 
ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder 
andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche 
unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standard-
vertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu 
sowie über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern in 
Drittländern finden Sie in der Übersicht der Dienstleister der Zurich 
Gruppe Deutschland auf unserer Internetseite unter: 

www.zurich.de/datenschutz 

 
Automatisierte Einzelfallentscheidung 

In der Kraftfahrtversicherung entscheiden wir zum Teil voll-
automatisiert über den Umfang des Versicherungsschutzes oder 
die Höhe der Versicherungsprämie. Diese Entscheidungen 
beruhen auf von uns vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung 
der Informationen über Ihr bisheriges Zahlungsverhalten, 
Schadensverläufe oder Ihre Kundenbeziehung. 

Soweit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen durchführen, 
haben Sie das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person 
seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Stand-
punkts und Anfechtung der Entscheidung, wenn Ihrem Begehren 
nicht vollumfänglich stattgegeben wurde. 

 
Aktualisierung der Datenschutzhinweise 

Diese Datenschutzhinweise können aufgrund von Änderungen 
z. B. der gesetzlichen Bestimmungen, zu einem späteren Zeit-
punkt angepasst werden. Eine jeweils aktuelle Fassung dieser 
Hinweise sowie der Dienstleister, zu denen nicht nur vorüber-
gehende Geschäftsbeziehungen bestehen, erhalten Sie getrennt 
nach Unternehmen unter: www.zurich.de/datenschutz 
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